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Halloween – Gruselparty 
für kleine und große Gespenster 

am Mittwoch,dem 31. Oktober 2018 
 

Ab 16.00 Uhr erwartet die Kinder im „Grusel-Backhaus“ 
wieder ein leckeres Helloween-Büfett und viele andere  

Überraschungen. Backt Euch Pizza- Hände oder lasst Euch für 
Euren Ortsrundgang schminken! 

 
Ab 19.00 Uhr gibt es für alle großen Gespenster 

Flammkuchen und Pizza aus dem alten großen Backofen, dazu 
Federweisser oder andere Heiß- und Kaltgetränke! 
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Notrufe und Bereitschaftsdienste
Notrufe:
Polizei	 110
Feuer/Rettungsdienst	 112
Hufelandkrankenhaus Bad Langensalza	 03603 8550

Rettungsdienste:
Kreisleitstelle Mühlhausen 	 03601 19222
Polizeistation Bad Langensalza 	 03603 8310
Polizeiinspektion Mühlhausen 	 03601 4510
Kontaktbereichsbeamter	 036041 41939

Versorgungsbetriebe:
Energie:
Thüringer Energie AG (bei Störungen)	 0361 73907390
Thüringer Energie AG - Kundenservice	 03641 8171111

Erdgas:
Thüringer Energie AG (bei Störungen) 	 0800 6 86 11 77

Trinkwasser:
Verbandswasserwerk Bad Langensalza
während der Dienstzeiten	 03603 84070
außerhalb der Dienstzeiten	 03603 840730

Abwasser:
AZV „Mittlere Unstrut“
Hüngelsgasse 13 
99947 Bad Langensalza	 03603 84070
Für die Gemeinden Kutzleben/Lützensömmern

Trinkwasser:	 0800 0725175

Abwasser:	 0800 3634800
Betriebsgesellschaft Wasser
und Abwasser mbH Sömmerda
Bahnhofstr. 28, 99610 Sömmerda

Kassenärztlicher Notfalldienst

Hufeland-Klinikum Bad Langensalza GmbH
Rudolf-Weiss-Str. 1-5
99947 Bad Langensalza

Sprechstunden der Anlaufpraxis:
Montag, Dienstag und Donnerstag 	 19.00 Uhr - 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag 	 16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage 	 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
und 	 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Hausbesuche

Montag, Dienstag, Donnerstag 	 18.00 Uhr - 7.00 Uhr
Mittwoch, Freitag 	 13.00 Uhr - 7.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage 	 07.00 Uhr - 7.00 Uhr
Anmeldung kassenärztlicher Notfalldienst 
bundesweit kostenfrei unter� 116 117

Augenärztliche Notdienst

zu erfragen unter� 116 117

Zahnärztlicher Notdienst:

Service-Nummer für Schmerzpatienten: � 116 117
www.zahnarzt-notdienst.de

Öffnungszeiten Apotheken
Rats-Apotheke in Bad Tennstedt
Inh.: Apotheker Dr. A. König
Tel. 036041 57048
Montag bis Freitag 	 08:00 - 13:00 Uhr
Montag und Donnerstag 	 14:00 - 19:00 Uhr
Dienstag, Mittwoch, Freitag 	 14:00 - 18:00 Uhr
Samstag 	 09:00 - 12:00 Uhr

Information zur Veröffentlichung  
der Altersjubiläen
Die Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt möchte auch zu-
künftig den Geburtstagsjubilaren ab dem 70. Lebensjahr im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt gratulieren.
Bürgerinnen und Bürger, die dies nicht wünschen, können beim 
Bürgerservice im Rathaus Bad Tennstedt (zu den Sprechzeiten) 
eine Datenübermittlungssperre beantragen.
Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

Öffnungszeiten Rathaus
Montag	 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag	 09.00 - 12.00 Uhr / 13.30 - 18.00 Uhr
Mittwoch	 geschlossen
Donnerstag*	 09.00 - 12.00 Uhr
Freitag	 09.00 - 12.00 Uhr
Sowie nach Vereinbarung!
* 	 Einwohnermeldeamt zusätzlich 13.30 – 17.00 Uhr

Kontakt:
036041/380-0
post@vg.badtennstedt.de (nur für allgemeine Anfragen)

Notrufe und Bereitschaftsdienste

Schiedsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Tennstedt
Schiedsperson: 	 Herr Norbert Liebelt
Telefon Nr.: 	 0172-35 03 98 8,
E-Mail: 	 schiedsstelle@vg.badtennstedt.de
oder über:	 VG Bad Tennstedt,
	 Hauptamt Herr Fischer, Markt 1, 
	 99955 Bad Tennstedt
Telefon Nr.: 	 036041 – 38038
E-Mail: 	 Thomas.Fischer@vg.badtennstedt.de
Sprechstunden nach Terminvereinbarung

Notfalldienst  
für den Bereich Bad Tennstedt, Herbsleben

Montag, Dienstag, Donnerstag	 16:00 – 18:00 Uhr
Gerade Kalenderwoche Ungerade Kalenderwoche
(44. KW)
29. Oktober – 02. November 2018

(43. KW)
22. – 26. Oktober 2018

Mo: Dr. med. Kley
Tel. Nr. 036041-41031

Dipl. Med. Beylich
Tel. Nr. 036041-57033

Die: Dr. med. Arand
Tel. Nr. 036041-57271

Dipl. Med. Kämpf
Tel. Nr. 036041-56313

Do: Dipl. Med. Funke
Tel. Nr. 036041-57094

Dr. med. Klemmer
Tel. Nr. 036041-56267
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Neues aus der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt

Veranstaltungen der Verwaltungsgemeinschaft

VERANSTALTUNGSÜBERSICHT DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT:
26. – 28. Oktober 2018 – Kirmes in Bruchstedt
(weitere Informationen finden Sie auf der Mittelseite)
27. – 28. Oktober 2018 – Kirmes in Tottleben
(weitere Informationen finden Sie auf der Mittelseite)
31. Oktober 2018 - Halloween – Gruselparty im Backhaus in 
Blankenburg
(weitere Informationen finden Sie auf der Mittelseite)
10. - 11. November 2018 - Kirmestanz in Blankenburg
(weitere Informationen finden Sie unter den Gemeindenachrich-
ten Blankenburg)

24. November 2018 - Star Wars Reads Day
(weitere Informationen finden Sie auf der Mittelseite)
30. November 2018 – Seniorenweihnachtsfeier der VG Bad 
Tennstedt in der Mehrzweckhalle in Bad Tennstedt

Weitere Veranstaltungstipps finden Sie auf der Internetseite 
www.badtennstedt.de oder im Kalender 2018 der Verwaltungs-
gemeinschaft Bad Tennstedt.

Stadtnachrichten aus Bad Tennstedt

Amtlicher Teil

BESCHLÜSSE STADT BAD TENNSTEDT VOM 30.08.2018
2018/28
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt stimmt der 2. Satzung zur 
Änderung der Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt 
Bad Tennstedt in vorliegender Form zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 15

zur Sitzung erschienene Mitglieder: 11
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38 (1) ThürKO: 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 11
Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 2

SATZUNG STADT BAD TENNSTEDT

2. Satzung zur Änderung der Satzung zum Schutz 
des Baumbestandes in der Stadt Bad Tennstedt

Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt hat aufgrund des § 17 Abs. 
4 des Thüringer Gesetzes für Natur und Landschaft (ThürNatG) 
vom 30. August 2006 (GVBl. S.421),zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 29.06.2018 (GVBl. S.315) in Verbindung 
mit § 17 Abs.1 bis 6 des ThürNatG und der §§ 2 und 19 Abs. 1 
der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung und 
Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.04.2018 (GVBl. S. 74) 
in seiner Sitzung am 30.08.2018 folgende Satzung beschlossen.

Artikel 1
Die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Bad 
Tennstedt vom 20.02.1998 wird wie folgt gändert:

§ 6 Abs. 4 Satz 4 wird wie folgt geändert:
„20 cm“ wird durch „12-14 cm“ ersetzt.

Artikel 2
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.

Bad Tennstedt, den 14.09.2018
- Siegel -
Weimann
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende 2. Satzung zur Änderung der Satzung zum 
Schutz des Baumbestandes in der Stadt Bad Tennstedt wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Nach § 21 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung wurde die Än-
derungssatzung der Rechtsaufsichtsbehörde des Unstrut-Hainich-
Kreises angezeigt und der Eingang mit Datum vom 10.09.2018 
bestätigt (AZ.: 07.3-1406-0141/18).

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 21 Abs. 4 Thüringer Kom-
munalordnung Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften, die die Ausfertigung und diese Bekannt-
machung betreffen, können gegenüber der Stadt Bad Tennstedt 
schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht werden.
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr 
nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Ver-
stöße unbeachtlich.

Bad Tennstedt, den 16.10.2018
Jens Weimann
Bürgermeister

BESCHLÜSSE STADT BAD TENNSTEDT VOM 11.10.2018
2018/33
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt stimmt dem Jahresantrag 
„Städtebaufördermittel für städtebaulicher Denkmalschutz“ für 
das Jahr 2019 in der vorliegenden Fassung zu.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 15
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 12
hiervon auszuschließende Mitgliedergem. § 38 (1) ThürKO: 0
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an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 12
Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0
2018/34
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt stimmt der Projektanmel-
dung im „Fördermittelprogramm IPSI (Investitionspakt soziale 
Integration im Quartier) für das Jahr 2019 in der vorliegenden 
Fassung zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 15
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 12
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38 (1) ThürKO: 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 12
Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0
2018/35
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt stimmt dem Jahresantrag 
„Städtebaufördermittel Programm Stadtumbau Ost - Sicherung“ 
für das Jahr 2019 in der vorliegenden Fassung zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 15
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 12
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38 (1) ThürKO: 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 12
Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0
2018/36
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt stimmt dem Bau des Rad-
weges „Thüringer Landweg“ im Gebiet der Gemarkung Bad 
Tennstedt unter der Voraussetzung der Einbeziehung des Vorha-

bens in den Bundeswettbewerb „Klimaschutz durch Radverkehr“ 
und der damit verbundenen Inanspruchnahme von Fördermitteln 
aus der Klimaschutzinitiative des Bundes grundsätzlich zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 15
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 12
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 12
Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0
2018/37
Beschluss:
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt beschließt folgende Stellung-
nahme zu dem Entwurf des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen 
Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (Thür-
GNGG 2019) sowie dem Änderungsantrag der Fraktionen DIE 
LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 30. Au-
gust 2018:
Der in § 37 (§ 38 nach Änderung) vorgeschlagenen Strukturände-
rung im Gesetzesentwurf den Unstrut-Hainich-Kreis betreffend, 
dass
- Die Gemeinde Klettstedt aus der Verwaltungsgemeinschaft Bad 

Tennstedt ausgegliedert wird.
- Die Gemeinde Klettstedt aufgelöst wird.
- Das Gebiet der aufgelösten Gemeinde in das Gebiet der Stadt 

Bad Langensalza eingegliedert wird,
stimmt der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 15
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 12
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38 (1) ThürKO: 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 12
Ja-Stimmen: 2
Nein-Stimmen: 8
Stimmenthaltung: 2

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT 
NOVEMBER
16.11. Herrn Klaus Bertuch 71. Geburtstag
30.11. Frau Heidemarie Blankenburg 75. Geburtstag
24.11. Frau Ursel Braun 74. Geburtstag
05.11. Frau Marianne Brückner 93. Geburtstag
08.11. Frau Walburga Degenhardt 94. Geburtstag
02.11. Frau Regina Ebhardt 77. Geburtstag
26.11. Frau Marta Filmann 97. Geburtstag
07.11. Frau Wilfriede Hans 77. Geburtstag
28.11. Frau Karola Hoberg 74. Geburtstag
24.11. Herrn Dieter Korn 81. Geburtstag
29.11. Frau Wanda Kramer 82. Geburtstag
28.11. Frau Hannelore Krebs 79. Geburtstag
22.11. Frau Margrit Kühn 78. Geburtstag
14.11. Frau Annerose Laufer 83. Geburtstag

06.11. Frau Elfriede Ludwig 78. Geburtstag
09.11. Frau Heidrun Mock 74. Geburtstag
16.11. Frau Annegret Möhrmann 76. Geburtstag
02.11. Frau Marianne Müller 90. Geburtstag
02.11. Frau Lieselotte Schiecke 83. Geburtstag
28.11. Frau Ursula Schröder 81. Geburtstag
19.11. Frau Ursula Stauche 83. Geburtstag
16.11. Frau Ruth Weigelt 93. Geburtstag
Die Stadt Bad Tennstedt und die Verwaltungsgemeinschaft gratu-
lieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wün-
schen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesund-
heit und persönliches Wohlergehen.
Jens Weimann Thomas Frey
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender
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STADTMEISTERSCHAFT IM KLEINKALIEBERSCHIESSEN
Die Schützengilde Bad Tennstedt 1839 e.V. veranstaltete am 
03.Oktober 2018 das traditionelle Kleinkalieberschießen um den 
Titel des Stadtmeisters. Wie in jedem Jahr, erschienen zahlreiche 
Bürger der Stadt um ein ruhiges Händchen zu beweisen.
Sieger, Axel Schmidt (Unternehmer) erreichte im zweiten Versuch 
44 von 50 möglichen Ringen und wurde somit Stadtmeister. Ge-
folgt von Silvio Deutsch (TSV 1861 e.V.), der im ersten Versuch 
42 Ringe erreichte. Den dritten Platz belegte Luis Bunzel (Frei-
willige Feuerwehr Bad Tennstedt) ebenfalls mit 42 Ringen – dies 
jedoch erst im zweiten Versuch.

Gemeindenachrichten aus Ballhausen

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT 
NOVEMBER
30.11. Frau Christel Aberth 72. Geburtstag
17.11. Herrn Dieter Aberth 71. Geburtstag
22.11. Herrn Rolf Apel 70. Geburtstag
02.11. Frau Ruth Glaßer 89. Geburtstag
01.11. Frau Ruth Grube 81. Geburtstag
17.11. Frau Ingrid Hecker 74. Geburtstag
08.11. Frau Edith Hübner 70. Geburtstag
08.11. Frau Christa Iskra 85. Geburtstag
02.11. Frau Helga Littmann 80. Geburtstag
07.11. Frau Monika Ottmer 75. Geburtstag
04.11. Frau Christa Rausch 82. Geburtstag
14.11. Frau Heike Reichelt 70. Geburtstag
22.11. Frau Erika Rudolf 79. Geburtstag

08.11. Frau Christa Schmidt 85. Geburtstag
23.11. Frau Heidemarie Werner 76. Geburtstag
Die Gemeinde Ballhausen und die Verwaltungsgemeinschaft gra-
tulieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wün-
schen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesund-
heit und persönliches Wohlergehen.
Uwe-Karsten Saalfeld Thomas Frey
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeindenachrichten aus Blankenburg

Amtlicher Teil

BESCHLÜSSE GEMEINDE BLANKENBURG VOM 04.10.2018
2018/05
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der Leistung „Reparatur 
Hüpfplatte“ an die Firma Lindner aus Klettstedt zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38 (1) ThürKO: 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 6
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0
2018/06
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Blankenburg stimmt der Vergabe 
der Bauleistung „Fugensanierung an Gemeindestraßen“ in Höhe 
von 2.215,19 € brutto an die Fa. Ralf Rahn Deckschichten, An der 
Hohle 33a aus 99955 Herbsleben, zu.
Für evt. Mehrkosten wird der Bürgermeister ermächtigt, eine bis 
zu 1.000,00€ höhere Rechnung zu begleichen.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38 (1) ThürKO: 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 6
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0
2018/07
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der Leistung „Beschaffung 
von Atemschutztechnik“ an die Firma NEOVIA aus 14974 Lud-
wigsfelde zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 6
Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0
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Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT 
NOVEMBER
17.11. Frau Käthe Albrecht 86. Geburtstag
03.11. Frau Ingrid Hoppe 77. Geburtstag
Die Gemeinde Blankenburg und die Verwaltungsgemeinschaft 
gratulieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und 
wünschen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Ge-
sundheit und persönliches Wohlergehen.Gesundheit und persön-
liches Wohlergehen.

Jörn Sola Thomas Frey
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

DORFERNEUERUNG UND DORFENTWICKLUNG IN IHRER REGION!

Fördermittel für private Bauvorhaben in Blankenburg

FÖRDERUNG FÜR DACH, FASSADE UND VIELES MEHR
Auch im nächsten Jahr können Sie eine Förderung von 35% und 
eine Fördersumme von max. 15.000 € pro Objekt für Ihre Bau-
maßnahme an Bestandsgebäuden erhalten.
KOSTENLOSE BERATUNG VOM FACHMANN
Für die Planung und Abwicklung des Fördervorhabens steht Ihnen 
kostenlos ein Architekt zur Verfügung. Er berät Sie hinsichtlich 
Ihres geplanten Bauvorhabens, gibt Hinweise zu baugestalterischen 
und fördertechnischen Aspekten und steht Ihnen von der Antrag-
stellung bis zum Verwendungsnachweis unterstützend zur Seite.
UMNUTZUNG UND SANIERUNG VON BESTANDSGE-
BÄUDEN UND -ANLAGEN
> Maßnahmen an der Außenhülle: Dach, Fenster, Fassade, So-

ckel, usw.
> Maßnahmen an Nebenanlagen: Einfriedungen, Tore, Hofge-

staltung, usw.
WAS IST ZU BEACHTEN?
Lassen Sie sich im Herbst / Winter beraten und stellen Sie den 
Förderantrag zum 15.01. des nächsten Jahres. Mitte des Jahres er-

halten Sie den Fördermittelbescheid und können mit der Ausfüh-
rung beginnen. Wichtig: Mit der Maßnahme darf erst nach Erhalt 
des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Auch der Abschluss 
von Handwerkerverträgen und der Erwerb von Material gilt bereits 
als Maßnahmenbeginn und ist nicht gestattet. In der Ausführung 
sind die Auflagen und Bedingungen des Zuwendungsbescheides 
unbedingt einzuhalten, ansonsten droht der Rückruf von Förder-
mitteln.
Interesse?
Melden Sie sich bei:
IPU GmbH
Herr Philipp Ruhstorfer
Breite Gasse 4/5
99084 Erfurt
Tel. 0361/600200 21
E-Mail: P.Ruhstorfer@ipu-erfurt.de
oder
VG Bad Tennstedt, Bauverwaltung,
Herr Thomas Blumschein Bauamt (Amtsleiter)
Telefon (036041) 38031
oder dem Bürgermeister

 
…und weil es voriges Jahr so schön war, ist wieder 

Kirmestanz 
in Blankenburg 

  
 

Samstag, 10. November, 20.00 Uhr, 
auf dem Gemeindesaal 

 
Sonntag, 11. November, 15.00 Uhr, 

Kirmes-Kaffeeklatsch für die Großen und  bunter Tanz- und 
Spielenachmittag für die Kinder auf dem Saal ! 

Stimmung und gute Unterhaltung garantiert! 

 

Achtung! 
„ A n t r i n k e n“ 

 Freitag, 09. November, ab 19.00 Uhr in der Gaststätte! 
 

Alle Einwohner und Gäste sind ganz herzlich eingeladen !!! 
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Gemeindenachrichten aus Bruchstedt

Amtlicher Teil

EILENTSCHEIDUNG DES BÜRGERMEISTERS
gemäß § 30 Thüringer Kommunalordnung
Der Bürgermeister fasst die Eilentscheidung einen Kredit in Höhe 
von 26.839,49 € zum 29.03.2018 mit einer Laufzeit und Zins-

festschreibung bis zum 30.12.2034 bei der Deutschen Kreditbank 
umzuschulden.

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT 
NOVEMBER
06.11. Frau Helga Franke 83. Geburtstag
08.11. Frau Anneliese Koch 83. Geburtstag
01.11. Frau Ursula Lucas 76 . Geburtstag
08.11. Herrn Edgar Sennewald 71. Geburtstag
Die Gemeinde Bruchstedt und die Verwaltungsgemeinschaft gra-
tulieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wün-
schen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesund-
heit und persönliches Wohlergehen.

Walter Tückhardt Thomas Frey
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

DORFERNEUERUNG UND DORFENTWICKLUNG IN IHRER REGION!

Fördermittel für private Bauvorhaben in Bruchstedt

FÖRDERUNG FÜR DACH, FASSADE UND VIELES MEHR
Auch im nächsten Jahr können Sie eine Förderung von 35% und 
eine Fördersumme von max. 15.000 € pro Objekt für Ihre Bau-
maßnahme an Bestandsgebäuden erhalten.
KOSTENLOSE BERATUNG VOM FACHMANN
Für die Planung und Abwicklung des Fördervorhabens steht Ihnen 
kostenlos ein Architekt zur Verfügung. Er berät Sie hinsichtlich 
Ihres geplanten Bauvorhabens, gibt Hinweise zu baugestalterischen 
und fördertechnischen Aspekten und steht Ihnen von der Antrag-
stellung bis zum Verwendungsnachweis unterstützend zur Seite.
UMNUTZUNG UND SANIERUNG VON BESTANDSGE-
BÄUDEN UND -ANLAGEN
> Maßnahmen an der Außenhülle: Dach, Fenster, Fassade, So-

ckel, usw.
> Maßnahmen an Nebenanlagen: Einfriedungen, Tore, Hofge-

staltung, usw.
WAS IST ZU BEACHTEN?
Lassen Sie sich im Herbst / Winter beraten und stellen Sie den 
Förderantrag zum 15.01. des nächsten Jahres. Mitte des Jahres er-

halten Sie den Fördermittelbescheid und können mit der Ausfüh-
rung beginnen. Wichtig: Mit der Maßnahme darf erst nach Erhalt 
des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Auch der Abschluss 
von Handwerkerverträgen und der Erwerb von Material gilt bereits 
als Maßnahmenbeginn und ist nicht gestattet. In der Ausführung 
sind die Auflagen und Bedingungen des Zuwendungsbescheides 
unbedingt einzuhalten, ansonsten droht der Rückruf von Förder-
mitteln.
Interesse?
Melden Sie sich bei:
IPU GmbH
Herr Philipp Ruhstorfer
Breite Gasse 4/5
99084 Erfurt
Tel. 0361/600200 21
E-Mail: P.Ruhstorfer@ipu-erfurt.de
oder
VG Bad Tennstedt, Bauverwaltung,
Herr Thomas Blumschein Bauamt (Amtsleiter)
Telefon (036041) 38031
oder dem Bürgermeister

Gemeindenachrichten aus Haussömmern

Amtlicher Teil

BESCHLÜSSE GEMEINDE HAUSSÖMMERN VOM 08.10.2018
2018/13
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Haussömmern beschließt folgen-
de Stellungnahme zu dem Entwurf des Thüringer Gesetzes zur frei-
willigen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 
(ThürGNGG 2019) sowie dem Änderungsantrag der Fraktionen 

DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 30. 
August 2018:
Der in § 37 (§ 38 nach Änderung) vorgeschlagenen Strukturänderung 
im Gesetzesentwurf den Unstrut-Hainich-Kreis betreffend, dass
- Die Gemeinde Klettstedt aus der Verwaltungsgemeinschaft Bad 

Tennstedt ausgegliedert wird.
- Die Gemeinde Klettstedt aufgelöst wird.
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- Das Gebiet der aufgelösten Gemeinde in das Gebiet der Stadt 
Bad Langensalza eingegliedert wird,

stimmt der Gemeinderat der Gemeinde Haussömmern zu
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7

zur Sitzung erschienene Mitglieder: 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38 (1) ThürKO: 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 6
Ja-Stimmen: 0
Nein-Stimmen: 6
Stimmenthaltung: 0

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT 
NOVEMBER
03.11. Frau Ingrid Trümpert 82. Geburtstag
Die Gemeinde Haussömmern und die Verwaltungsgemeinschaft 
gratulieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und 
wünschen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Ge-
sundheit und persönliches Wohlergehen.

Denis Voigt Thomas Frey
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeindenachrichten aus Hornsömmern

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT 
NOVEMBER
18.11. Frau Waltraut Fuchs 91. Geburtstag
Die Gemeinde Hornsömmern und die Verwaltungsgemeinschaft 
gratulieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und 
wünschen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Ge-
sundheit und persönliches Wohlergehen.

Heinz Schröter Thomas Frey
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeindenachrichten aus Kirchheilingen

Amtlicher Teil

BESCHLÜSSE GEMEINDE KIRCHHEILINGEN VOM 12.09.2018
2018/13
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt, die 5. Satzung zur Änderung der Sat-
zung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffent-
lichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Kirchheilingen (wkSABS) 
vom 28.09.2006, zuletzt geändert am 04.12.2015, in der vorlie-
genden Form.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 7
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 7
Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

SATZUNG GEMEINDE KIRCHHEILINGEN

5. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen 
Verkehrsanlagen der Gemeinde Kirchheilingen (wkSABS) 

vom 28.09.2006
Aufgrund des § 19 Absatz 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalord-
nung (ThürKO) vom 16.08.1993 (GVBl. S. 501), in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.04.2018 (GVBl. S. 

74) und der §§ 2, 7 und 7a des Thüringer Kommunalabgabenge-
setzes (ThürKAG) vom 07.08.1991 (GVBl. S. 329), in der Fassung 
der Neubekanntmachung vom 19.09.2000 (GVBl. S. 301), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14.06.2017 (GVBl. S. 150), erlässt die 
Gemeinde Kirchheilingen folgende Satzung:

Artikel 1
Die Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die 
öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde Kirchheilingen (wkS-
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ABS) vom 28.09.2006, zuletzt geändert am 04.12.2015, wird wie 
folgt geändert.

1. § 7 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt geändert:
Er erhält folgende Fassung:
Der wiederkehrende Beitrag beträgt im Jahre 2014 einschließlich 
der Beiträge nach Absatz 3 je Quadratmeter gewichtete Grund-
stücksfläche 0,2543187 € des Beitragsmaßstabes nach § 6.

2. § 7 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
Die vor dem 30.11.1996 angefallenen beitragsfähigen Investi-
titonsaufwendungen betragen nach Abzug des von der Gemein-
de nach § 4 zu tragenden Anteils im Jahr 1992, 3.199,94 €, im 
Jahr 1993 14.411,86 €, im Jahr 1994 14.540,80 € und im Jahr 
1995 74.166,15 €. Daraus ergibt sich eine Gesamtsumme von 
106.318,75 €. Diese werden gemäß § 7 a Abs. 8 ThürKAG im 
Jahr 2014 bei der Ermittlung des Beitragssatzes berücksichtigt. Der 
hierauf entfallende Beitragssatz beträgt im Jahre 1992 0,0075136 
€ je Quadratmeter, im Jahre 1993 0,0338396 € je Quadratmeter, 
im Jahre 1994 0,0341423 je Quadratmeter und im Jahre 1995 
0,1741449 € je Quadratmeter gewichtete Grundstücksfläche. Da-
raus ergibt sich ein Gesamtbeitragssatz von 0,2496404 € je Quad-
ratmeter gewichtete Grundstücksfläche.

3. § 6 Absatz 9 wird wie folgt geändert:
Er erhält folgende Fassung:
„(9) Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante die 
im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt 
und die über mindestens zwei Drittel ihrer Grundfläche eine lichte 
Höhe von mindestens 2,00 m haben. Satz 1 gilt auch für Grundstü-
cke in Gebieten, in denen der Bebauungsplan keine Festsetzungen 
nach § 5 Abs. 6 Buchstabe a) bis c) enthält. Ist die Zahl der Voll-
geschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht feststellbar, 
so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken 
je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich ge-

nutzten Grundstücken je angefangene 2,40 m Höhe des Bauwerks 
(Traufhöhe) als ein Vollgeschoss berechnet. Kirchengebäude wer-
den stets als eingeschossige Gebäude behandelt.“

Artikel 2
Die Satzung tritt rückwirkend zum 19.12.2015 in Kraft.

Kirchheilingen, den 12.10.2018
- Siegel -
Jan Behner
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende 5. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Ver-
kehrsanlagen der Gemeinde Kirchheilingen (wkSABS) vom 
28.09.2006 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Nach § 21 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung wurde die Än-
derungssatzung der Rechtsaufsichtsbehörde des Unstrut-Hainich-
Kreises angezeigt und der Eingang mit Datum vom 12.10.2018 
bestätigt (AZ.: 07.4-1528-0030/18).

Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 21 Abs. 4 Thüringer 
Kommunalordnung Verstöße wegen der Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften, die die Ausfertigung und diese Be-
kanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde Kirch-
heilingen schriftlich unter Angabe der Gründe geltend gemacht 
werden.
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr 
nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Ver-
stöße unbeachtlich.

Kirchheilingen, den 16.10.2018
Jan Behner
Bürgermeister

BERICHTIGUNG DER BEKANNTMACHUNG IM AMTLICHEN MITTEILUNGSBLATT
Nr. 20/2018 vom 12.10.2018:
Aufgrund eines redaktionellen Fehlers im Abstimmungsergebnis 
werden nachfolgende Beschlüsse vom 18.09.2018 hiermit erneut 
bekanntgemacht:
Beschlüsse Gemeinde Kirchheilingen vom 18.09.2018
2018/14
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der Leistung „Konstruktive 
Instandsetzung und Sanierung des alten Lokschuppens, 3. BA – 
Erneuern der Metallfenster in Schmiede/Werkstatt“ an die Firma 
Horst Marsau aus 30826 Schloss Ricklingen zu
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 5
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 5
Ja-Stimmen: 5
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

2018/15
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der Leistung „Beschaffung 
von Atemschutztechnik“ an die Firma NEOVIA aus 14974 Lud-
wigsfelde zu.
Der Beschluss wurde mit nachstehender Änderung angenommen:
Der Beschlusstext soll um den Satz „Das wirtschaftlichste Angebot 
lag bei 16.187,05€.“ ergänzt werden.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 5
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 5
Ja-Stimmen: 5
Nein-Stimmen: 0
Stimmenthaltung: 0

BESCHLÜSSE GEMEINDE KIRCHHEILINGEN VOM 10.10.2018
2018/16
Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheilingen beschließt folgen-
de Stellungnahme zu dem Entwurf des Thüringer Gesetzes zur frei-
willigen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 
(ThürGNGG 2019) sowie dem Änderungsantrag der Fraktionen 
DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 30. 
August 2018:
Der in § 37 (§ 38 nach Änderung) vorgeschlagenen Strukturänderung 
im Gesetzesentwurf den Unstrut-Hainich-Kreis betreffend, dass
- Die Gemeinde Klettstedt aus der Verwaltungsgemeinschaft Bad 

Tennstedt ausgegliedert wird.

- Die Gemeinde Klettstedt aufgelöst wird.
- Das Gebiet der aufgelösten Gemeinde in das Gebiet der Stadt 

Bad Langensalza eingegliedert wird, stimmt der Gemeinderat 
der Gemeinde Kirchheilingen zu

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder: 6
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: 6
Ja-Stimmen: 1
Nein-Stimmen: 5
Stimmenthaltung: 0
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Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT 
NOVEMBER
20.11. Herrn Hans Gräfe 86. Geburtstag
06.11. Frau Christine Harnisch 84.Geburtstag
28.11. Frau Erika Kaufmann 89. Geburtstag
08.11. Herrn Manfred Köhler 77. Geburtstag
Die Gemeinde Kirchheilingen und die Verwaltungsgemeinschaft 
gratulieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und 
wünschen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute,

Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Jan Behner Thomas Frey
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

DORFERNEUERUNG UND DORFENTWICKLUNG IN IHRER REGION!

Fördermittel für private Bauvorhaben in Kirchheilingen

FÖRDERUNG FÜR DACH, FASSADE UND VIELES MEHR
Auch im nächsten Jahr können Sie eine Förderung von 35% und 
eine Fördersumme von max. 15.000 € pro Objekt für Ihre Bau-
maßnahme an Bestandsgebäuden erhalten.
KOSTENLOSE BERATUNG VOM FACHMANN
Für die Planung und Abwicklung des Fördervorhabens steht Ihnen 
kostenlos ein Architekt zur Verfügung. Er berät Sie hinsichtlich 
Ihres geplanten Bauvorhabens, gibt Hinweise zu baugestalterischen 
und fördertechnischen Aspekten und steht Ihnen von der Antrag-
stellung bis zum Verwendungsnachweis unterstützend zur Seite.
UMNUTZUNG UND SANIERUNG VON BESTANDSGE-
BÄUDEN UND -ANLAGEN
> Maßnahmen an der Außenhülle: Dach, Fenster, Fassade, So-

ckel, usw.
> Maßnahmen an Nebenanlagen: Einfriedungen, Tore, Hofge-

staltung, usw.
WAS IST ZU BEACHTEN?
Lassen Sie sich im Herbst / Winter beraten und stellen Sie den 
Förderantrag zum 15.01. des nächsten Jahres. Mitte des Jahres er-

halten Sie den Fördermittelbescheid und können mit der Ausfüh-
rung beginnen. Wichtig: Mit der Maßnahme darf erst nach Erhalt 
des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Auch der Abschluss 
von Handwerkerverträgen und der Erwerb von Material gilt bereits 
als Maßnahmenbeginn und ist nicht gestattet. In der Ausführung 
sind die Auflagen und Bedingungen des Zuwendungsbescheides 
unbedingt einzuhalten, ansonsten droht der Rückruf von Förder-
mitteln.
Interesse?
Melden Sie sich bei:
IPU GmbH
Herr Philipp Ruhstorfer
Breite Gasse 4/5
99084 Erfurt
Tel. 0361/600200 21
E-Mail: P.Ruhstorfer@ipu-erfurt.de
oder
VG Bad Tennstedt, Bauverwaltung,
Herr Thomas Blumschein Bauamt (Amtsleiter)
Telefon (036041) 38031
oder dem Bürgermeister

Gemeindenachrichten aus Klettstedt

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT 
NOVEMBER

04.11. Frau Christa Schlöffel 83. Geburtstag
Die Gemeinde Klettstedt und die Verwaltungsgemeinschaft gratu-
lieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wün-
schen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesund-
heit und persönliches Wohlergehen.

Jörg Freytag Thomas Frey
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

DORFERNEUERUNG UND DORFENTWICKLUNG IN IHRER REGION!

Fördermittel für private Bauvorhaben in Klettstedt

FÖRDERUNG FÜR DACH, FASSADE UND VIELES MEHR
Auch im nächsten Jahr können Sie eine Förderung von 35% und 
eine Fördersumme von max. 15.000 € pro Objekt für Ihre Bau-
maßnahme an Bestandsgebäuden erhalten.

KOSTENLOSEBERATUNG VOM FACHMANN

Für die Planung und Abwicklung des Fördervorhabens steht Ihnen 
kostenlos ein Architekt zur Verfügung. Er berät Sie hinsichtlich 

Ihres geplanten Bauvorhabens, gibt Hinweise zu baugestalterischen 
und fördertechnischen Aspekten und steht Ihnen von der Antrag-
stellung bis zum Verwendungsnachweis unterstützend zur Seite.
UMNUTZUNG UND SANIERUNG VON BESTANDSGE-
BÄUDEN UND -ANLAGEN
> Maßnahmen an der Außenhülle: Dach, Fenster, Fassade, So-

ckel, usw.
> Maßnahmen an Nebenanlagen: Einfriedungen, Tore, Hofge-

staltung, usw.
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WAS IST ZU BEACHTEN?
Lassen Sie sich im Herbst / Winter beraten und stellen Sie den 
Förderantrag zum 15.01. des nächsten Jahres. Mitte des Jahres er-
halten Sie den Fördermittelbescheid und können mit der Ausfüh-
rung beginnen. Wichtig: Mit der Maßnahme darf erst nach Erhalt 
des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Auch der Abschluss 
von Handwerkerverträgen und der Erwerb von Material gilt bereits 
als Maßnahmenbeginn und ist nicht gestattet. In der Ausführung 
sind die Auflagen und Bedingungen des Zuwendungsbescheides 
unbedingt einzuhalten, ansonsten droht der Rückruf von Förder-
mitteln.

Interesse?
Melden Sie sich bei:
IPU GmbH
Herr Philipp Ruhstorfer
Breite Gasse 4/5, 99084 Erfurt
Tel. 0361/600200 21
E-Mail: P.Ruhstorfer@ipu-erfurt.de
oder
VG Bad Tennstedt, Bauverwaltung,
Herr Thomas Blumschein Bauamt (Amtsleiter)
Telefon (036041) 38031
oder dem Bürgermeister

Gemeindenachrichten aus Kutzleben

Amtlicher Teil

DER TRINKWASSERZWECKVERBAND „THÜRINGER BECKEN“ GIBT BEKANNT:
Die 6. Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweck-
verbandes „Thüringer Becken“ im Jahr 2018 findet am

Montag, dem 29.10.2018, 18.00 Uhr,
im Versammlungsraum der Geschäftsstelle des Verbandes,

Bahnhofstraße 28, 99610 Sömmerda
statt.
Tagesordnung:
A) öffentlicher Sitzungsteil
1. Begrüßung
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Be-

schlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung 

des TWZV „Thüringer Becken“ vom 04.10.2018 – öffentli-
cher Sitzungsteil

5. Sachstandsbericht Trinkwasserqualität
6. Sachstandsbericht wirtschaftliche Situation
7. Beschlussantrag

Vergabe von Ingenieurleistungen
Fernwasser Ost – Ausbau der Trinkwasserversorgung im Land-
kreis Sömmerda (Ingenieurbauwerke
Drucksachen-Nr. 73/2018

8. Anfragen und Mitteilungen
B) nichtöffentlicher Sitzungsteil
Änderungen der Tagesordnung werden vorbehalten.

Sömmerda, 16.10.2018
Ralf Hauboldt
Verbandsvorsitzender

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT 
NOVEMBER
23.11. Frau Christa Ehrlich 81. Geburtstag
17.11. Frau Gerlinde Feinbube 79. Geburtstag
10.11. Frau Dorothea Fuchs

Lützensömmern
81. Geburtstag

20.11. Herrn Werner Heinz 73. Geburtstag
01.11. Frau Hannelore Huse 81. Geburtstag
27.11. Herrn Holger Jonasson 77. Geburtstag
30.11. Herrn Jürgen Keyser

Lützensömmern
76. Geburtstag

23.11. Frau Anneliese Leder 86. Geburtstag
22.11. Herrn Heinz Leder 87. Geburtstag
13.11. Frau Hannelore Ludwig 70. Geburtstag
17.11. Frau Editha Neuschild 79. Geburtstag
27.11. Frau Ursula Posse 81. Geburtstag

16.11. Frau Margit Zimmermann
Lützensömmern

70. Geburtstag

Die Gemeinde Kutzleben und die Verwaltungsgemeinschaft gratu-
lieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wün-
schen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesund-
heit und persönliches Wohlergehen.
Janine Schäfer Thomas Frey
Bürgermeisterin Gemeinschaftsvorsitzender
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Gemeindenachrichten aus Mittelsömmern

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT 
NOVEMBER
10.11. Herrn Lothar Beck 70. Geburtstag
21.11. Frau Edith Mehmel 82. Geburtstag
Die Gemeinde Mittelsömmern und die Verwaltungsgemeinschaft 
gratulieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und 
wünschen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Ge-
sundheit und persönliches Wohlergehen.
Lutz Kalmus Thomas Frey
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeindenachrichten aus Sundhausen

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT 
NOVEMBER
25.11. Frau Gretel Schröter 80. Geburtstag
Die Gemeinde Sundhausen und die Verwaltungsgemeinschaft 
gratulieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und 
wünschen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Ge-
sundheit und persönliches Wohlergehen.
Christoph Kindervater Thomas Frey
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

DORFERNEUERUNG UND DORFENTWICKLUNG IN IHRER REGION!

Fördermittel für private Bauvorhaben in Sundhausen

FÖRDERUNG FÜR DACH, FASSADE UND VIELES MEHR
Auch im nächsten Jahr können Sie eine Förderung von 35% und 
eine Fördersumme von max. 15.000 € pro Objekt für Ihre Bau-
maßnahme an Bestandsgebäuden erhalten.
KOSTENLOSE BERATUNG VOM FACHMANN
Für die Planung und Abwicklung des Fördervorhabens steht Ihnen 
kostenlos ein Architekt zur Verfügung. Er berät Sie hinsichtlich 
Ihres geplanten Bauvorhabens, gibt Hinweise zu baugestalterischen 
und fördertechnischen Aspekten und steht Ihnen von der Antrag-
stellung bis zum Verwendungsnachweis unterstützend zur Seite.
UMNUTZUNG UND SANIERUNG VON BESTANDSGE-
BÄUDEN UND -ANLAGEN
> Maßnahmen an der Außenhülle: Dach, Fenster, Fassade, So-

ckel, usw.
> Maßnahmen an Nebenanlagen: Einfriedungen, Tore, Hofge-

staltung, usw.
WAS IST ZU BEACHTEN?
Lassen Sie sich im Herbst / Winter beraten und stellen Sie den 
Förderantrag zum 15.01. des nächsten Jahres. Mitte des Jahres er-

halten Sie den Fördermittelbescheid und können mit der Ausfüh-
rung beginnen. Wichtig: Mit der Maßnahme darf erst nach Erhalt 
des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Auch der Abschluss 
von Handwerkerverträgen und der Erwerb von Material gilt bereits 
als Maßnahmenbeginn und ist nicht gestattet. In der Ausführung 
sind die Auflagen und Bedingungen des Zuwendungsbescheides 
unbedingt einzuhalten, ansonsten droht der Rückruf von Förder-
mitteln.
Interesse?
Melden Sie sich bei:
IPU GmbH
Herr Philipp Ruhstorfer
Breite Gasse 4/5
99084 Erfurt
Tel. 0361/600200 21
E-Mail: P.Ruhstorfer@ipu-erfurt.de
oder
VG Bad Tennstedt, Bauverwaltung,
Herr Thomas Blumschein Bauamt (Amtsleiter)
Telefon (036041) 38031
oder dem Bürgermeister
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Gemeindenachrichten aus Tottleben

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT 
NOVEMBER
10.11. Herrn Waldemar Dünnebeil 76. Geburtstag
Die Gemeinde Tottleben und die Verwaltungsgemeinschaft gratu-
lieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wün-
schen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesund-
heit und persönliches Wohlergehen.
Steffen Mörstedt Thomas Frey
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

DORFERNEUERUNG UND DORFENTWICKLUNG IN IHRER REGION!

Fördermittel für private Bauvorhaben in Tottleben

FÖRDERUNG FÜR DACH, FASSADE UND VIELES MEHR
Auch im nächsten Jahr können Sie eine Förderung von 35% und 
eine Fördersumme von max. 15.000 € pro Objekt für Ihre Bau-
maßnahme an Bestandsgebäuden erhalten.
KOSTENLOSE BERATUNG VOM FACHMANN
Für die Planung und Abwicklung des Fördervorhabens steht Ihnen 
kostenlos ein Architekt zur Verfügung. Er berät Sie hinsichtlich 
Ihres geplanten Bauvorhabens, gibt Hinweise zu baugestalterischen 
und fördertechnischen Aspekten und steht Ihnen von der Antrag-
stellung bis zum Verwendungsnachweis unterstützend zur Seite.
UMNUTZUNG UND SANIERUNG VON BESTANDSGE-
BÄUDEN UND -ANLAGEN
> Maßnahmen an der Außenhülle: Dach, Fenster, Fassade, Sockel, 
usw.
> Maßnahmen an Nebenanlagen: Einfriedungen, Tore, Hofgestal-
tung, usw.
WAS IST ZU BEACHTEN?
Lassen Sie sich im Herbst / Winter beraten und stellen Sie den 
Förderantrag zum 15.01. des nächsten Jahres. Mitte des Jahres er-

halten Sie den Fördermittelbescheid und können mit der Ausfüh-
rung beginnen. Wichtig: Mit der Maßnahme darf erst nach Erhalt 
des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Auch der Abschluss 
von Handwerkerverträgen und der Erwerb von Material gilt bereits 
als Maßnahmenbeginn und ist nicht gestattet. In der Ausführung 
sind die Auflagen und Bedingungen des Zuwendungsbescheides 
unbedingt einzuhalten, ansonsten droht der Rückruf von Förder-
mitteln.
Interesse?
Melden Sie sich bei:
IPU GmbH
Herr Philipp Ruhstorfer
Breite Gasse 4/5
99084 Erfurt
Tel. 0361/600200 21
E-Mail: P.Ruhstorfer@ipu-erfurt.de
oder
VG Bad Tennstedt, Bauverwaltung,
Herr Thomas Blumschein Bauamt (Amtsleiter)
Telefon (036041) 38031
oder dem Bürgermeister

Gemeindenachrichten aus Urleben

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT 
NOVEMBER
02.11. Frau Lisbeth Atzrott 88. Geburtstag
22.11. Frau Rosel Atzrott 70. Geburtstag
14.11. Frau Anneliese Laurhaus 79. Geburtstag
Die Gemeinde Urleben und die Verwaltungsgemeinschaft gratulie-
ren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen 
allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen.
Ronald Schmöller Thomas Frey
Bürgermeister Gemeinschaftsvorsitzender

DORFERNEUERUNG UND DORFENTWICKLUNG IN IHRER REGION!

Fördermittel für private Bauvorhaben in Urleben

FÖRDERUNG FÜR DACH, FASSADE UND VIELES MEHR
Auch im nächsten Jahr können Sie eine Förderung von 35% und 
eine Fördersumme von max. 15.000 € pro Objekt für Ihre Bau-
maßnahme an Bestandsgebäuden erhalten.

KOSTENLOSE BERATUNG VOM FACHMANN
Für die Planung und Abwicklung des Fördervorhabens steht Ihnen 
kostenlos ein Architekt zur Verfügung. Er berät Sie hinsichtlich 
Ihres geplanten Bauvorhabens, gibt Hinweise zu baugestalterischen 
und fördertechnischen Aspekten und steht Ihnen von der Antrag-
stellung bis zum Verwendungsnachweis unterstützend zur Seite.
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UMNUTZUNG UND SANIERUNG VON BESTANDSGE-
BÄUDEN UND
-ANLAGEN
> Maßnahmen an der Außenhülle: Dach, Fenster, Fassade, So-

ckel, usw.
> Maßnahmen an Nebenanlagen: Einfriedungen, Tore, Hofge-

staltung, usw.
WAS IST ZU BEACHTEN?
Lassen Sie sich im Herbst / Winter beraten und stellen Sie den 
Förderantrag zum 15.01. des nächsten Jahres. Mitte des Jahres er-
halten Sie den Fördermittelbescheid und können mit der Ausfüh-
rung beginnen. Wichtig: Mit der Maßnahme darf erst nach Erhalt 
des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Auch der Abschluss 
von Handwerkerverträgen und der Erwerb von Material gilt bereits 
als Maßnahmenbeginn und ist nicht gestattet. In der Ausführung 

sind die Auflagen und Bedingungen des Zuwendungsbescheides 
unbedingt einzuhalten, ansonsten droht der Rückruf von Förder-
mitteln.
Interesse?
Melden Sie sich bei:
IPU GmbH
Herr Philipp Ruhstorfer
Breite Gasse 4/5
99084 Erfurt
Tel. 0361/600200 21
E-Mail: P.Ruhstorfer@ipu-erfurt.de
oder
VG Bad Tennstedt, Bauverwaltung,
Herr Thomas Blumschein Bauamt (Amtsleiter)
Telefon (036041) 38031
oder dem Bürgermeister

Andere Behörden / Verbände

RÜCKBLICK DES 14. TRADITIONSFESTES IN GROSSENGOTTERN
Am vergangenen Wochenende fand das 14. Traditionsfest des Un-
strut-Hainich-Kreises unter Schirmherrschaft von Landrat Harald 
Zanker in Großengottern statt. Rund um das Bürgerhaus konnte 
bei musikalischer Umrahmung von Alleinunterhalter Jürgen Vock-
rodt gefeiert und dabei alte und neue Landtechnik bestaunt werden.
Die Oldtimer Freunde der MTS-Brigade Körner stellten eine Viel-
zahl von Fahrzeugen zur Schau. Wie in den vergangenen Jahren 
gab es auch wieder eine große Tombola und für die kleinen Gäs-
te Kinderschminken und Hüpfburgen. Der Heimatverein Groß-
mehlra reiste mit Fahrzeugen, Maschinen und Stationärmotoren 
an und führte in regelmäßigen Abständen Dreschvorführungen 
vor. Auch Roland Gundlach aus Großengottern war mit seinem 
Lanz-Bulldog vor Ort und schmückte die Einfahrt des Festgelän-
des. Bogenschießen für Jung und Alt konnte man bei den Speed 
Bow Hunters testen. Eine Ausstellung zum Thema „Röhre“ gab es 
von der Interessengemeinschaft der Geschichte des VEB Röhren-
werk Mühlhausen. Rassekaninchen und Rassegeflügel konnten bei 
einer Ausstellung der Kreisverbände bestaunt werden. Weiterhin 
dabei waren das Umweltzentrum Mühlhausen, das Technikcenter 
Raiffeisen Bollstedt und verschiedene Verkaufsstände. Für das leib-
liche Wohl sorgte die Landfleischerei Altengottern und das Team 
des Bürgerhauses Großengottern.

Wie in jedem Jahr nutzte auch die Landseniorenvereinigung 
Mühlhausen dieses Wochenende, um ihr Erntefest zu feiern und 
bei Kaffee und Kuchen einen gemütlichen Nachmittag zu verbrin-
gen. Unter Federführung von Christa Runge wurden die Senioren 
des Altkreises Mühlhausen eingeladen, um bei Musik vom Musik-
verein Altengottern zu schunkeln, zu singen und zu tanzen. Au-
ßerdem gab es Programm vom Carnevalsverein St. Bock und dem 
Frauenchor Großengottern.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, die dazu beigetragen ha-
ben, das 14. Traditionsfest des Unstrut-Hainich-Kreises zu feiern. 
Ganz besonders bedanken wir uns bei der Verwaltungsgemein-
schaft Unstrut-Hainich für die Vorbereitung und Organisation 
in Gemeinsamkeit mit dem Landkreis und nicht zu vergessen bei 
Uwe Genzel von der MTS Brigade, der uns immer mit Rat und 
Tat zur Seite stand.
Wir freuen uns auf das nächste Jahr, denn dann begehen wir das 
15. Traditionsfest am 5. und 6. Oktober 2019 traditionell in Görmar.
Interessenten für die Teilnahme am Traditionsfest 2019 können 
sich bereits jetzt bei Jessica Döring per E-Mail (j.doering@lrauh.
thueringen.de) melden.
Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises

Schulnachrichten

EIN SOMMER, WIE WIR IHN LANGE NICHT ERLEBT HABEN
Kein Läuten, das uns am Freitagmittag in die Sommerferien 
schickte. Die Sonne war es, die an der Nasenspitze kitzelte und die 
Kinder mit ihrem Zeugnis unter dem Arm in die schönste Zeit des 
Schuljahres verabschiedete.
Keine Schule, aber auch nicht 6 Wochen zu Hause sein. Viele un-
serer Schüler nahmen am ausgestalteten Ferienprogramm teil, wo-
bei jede Woche ein Thema hatte.
Beruf-Woche
In dieser Woche besuchten wir zuerst das Druckhaus BohnEtiket-
ten, wir erfuhren, wie Etiketten hergestellt wurden und entwarfen 
Eigene.
Beim Unternehmen Kirchheilinger Fensterbau staunten wir, wie 
viel Aufwand und Zeit es kostet, Fenster zu bauen.
Auch den Beruf eines/r Feuerwehrmanns/frau haben wir unter die 
Lupe genommen.
Wir hantierten mit dem Wasserschlauch und wurden später mit 
dem Feuerwehrauto zurück in die Schule gefahren.
In der Kirchheilinger Landfactur haben wir vieles über die Land-
wirtschaft erfahren. Außerdem stellten wir Rapsöl her, das am 
nächsten Tag im Salat ein gutes Dressing bot.

Tierwoche
Eine der tierischen Unternehmungen war der Besuch im Affenwald 
Straußberg. Wir konnten vor Ort den Affen ganz nahe kommen. 
Im Anschluss hatten wir riesigen Spaß auf der Sommerrodelbahn.
Auch den Kuhstall in Kirchheilingen haben wir mit großer Freude 
besucht. Wir erhielten interessante Informationen über die Tiere 
und ihre Haltung. Wir konnten Kühe beobachten und sogar strei-
cheln.
Zu unseren Haustiertagen hatten jedes Kind die Gelegenheit ei-
gene Tiere vorzustellen. Von gepanzerten, über gefiederte bis zu 
felligen Tieren war alles dabei. Der Austausch über Wissenswertes 
und eigene Erfahrungen war sehr groß.
Naturwoche
Eine weitere Ferienwoche, die sich auf wichtige Lebewesen bezieht.
Wir sprechen hier von Pflanzen und unserer schönen Natur, in der 
sie zu finden sind.
Gestartet wurde mit der Erkundung unserer Umgebung und was 
unsere Natur auszeichnet.
Highlight dieser Woche: unseren schönen Hainich mit allen Sin-
nen erleben. Bei einer Erlebnisrallye durch den Wald bekamen wir 
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mit Spiegeln die Vorstellung, wie ein Reh sehen kann. Wir ließen 
uns nicht an der Nase herumführen und errieten verschiedene 
Geschmacksrichtungen. Außerdem ließen wir uns ein, „blind“ ge-
führt zu werden und tasteten Bäume und Blätter.
Am nächsten Tag sammelten wir in einem kleinen Wäldchen Na-
turmaterialien, um am spielzeugfreien Tag kreativ zu sein.
Schwimmbadwoche
In dieser Woche fanden, wie jährlich traditionell unsere Ferienspie-
le im Freibad Kirchheilingen statt.
Täglich nach dem Frühstück sind wir ins Bad gegangen. Mit Wett-
spielen, Wassergymnastik, Schwimmübungen und Badespaß wa-
ren die Kinder bis nachmittags beschäftigt.
Einige Kinder erwarben in der Zeit ein Schwimmabzeichen.
Unser Höhepunkt - das gemeinsame Zelten auf dem Schwimm-
badgelände. Beim Grillen stärkten wir uns fürs Spielen und eine 
Nachtwanderung. Im Anschluss verbrachten wir eine aufregende 
jedoch ruhige Nacht in unseren Zelten.
Aktivwoche
Mit einer Fahrradtour nach Tottleben an das Kneipp-Tretbecken 
sind wir in diese Woche gestartet. Am Ziel angekommen kühlten 
wir unsere Füße und hatten ein Picknick.
Die Woche war sehr heiß und wir verbrachten viel Zeit im 
Schwimmbad, doch auch dort waren wir aktiv, mit Wettspielen im 
Wasser, Wassergymnastik und Schwimmübungen.
Einen Tag in der Turnhalle verbrachten wir mit Staffelspielen.
Außerdem hatten die Kinder die Möglichkeit Fahrzeuge mitzu-
bringen und mit diesen auf unserem Schulgelände zu fahren.
Vorbereitungswoche
Wie es der Name Vorbereitungswoche schon sagt, gibt es viel zu 
tun und zu organisieren.
Jeder ist drauf und dran seinen Klassenraum schön zu gestalten 
und alles für das neue Jahr ordentlich und sortiert herzurichten. 
Wir haben dabei viele kleine Helfer.
Natürlich schnuppern auch unsere Schulanfänger schon einmal in 
unseren Alltag hinein und zeigen einen zufriedenen Eindruck.
Die Schuleinführung steht bald an. Hierfür schmücken wir das 
Schulgebäude mit vielen Zuckertüten und Luftballons.
Und nun sind wir gespannt auf die erste Schulwoche nach den 
langen Ferien und sehen uns in aller frische gesund und munter 
wieder.

Zum Schluss möchten wir uns recht herzlich bei 
allen Unternehmen und Privatpersonen bedanken. 
Ohne Ihre tolle Kooperation wären solche ab-
wechslungsreichen Sommerferien nicht möglich 
gewesen.

Das Team und die Kinder der THEPRA Grundschule Kirch-
heilingen

Erlebnisralley im Hainich

Ölherstellung in der Landfactur

MATHE-AG IM NEUEN SCHULJAHR 
AM JAHNGYMNASIUM
Erneut wird für die 5. und 6.Klässler des Gymnasiums in We-
berstedt eine Mathematik-Arbeitsgemeinschaft angeboten. Mitt-
wochs aller 14 Tage treffen sich die Schüler mit Frau Lotze, um 
Knobel-Aufgaben zielgerichtet zu lösen. Dies sind keine Unter-
richtsaufgaben, aber Erfahrungen zeigten, dass durchaus in der AG 
Gelerntes im Unterricht verwendet werden konnte.

Nach den Herbstferien gibt es die Olympiade-Aufgaben für die 
1.Stufe, die bis Anfang November zu Hause gelöst werden sollten. 
Nur dann wird ein Schüler zur 2.Stufe (Kreisolympiade) delegiert 
und misst sich mit Schülern der Jahrgangsstufe auch anderer Gym-
nasien. Bisher erreichten Schüler unseres Gymnasiums dort schon 
hervorragende 1.bis 3.Plätze, wie Rosalie, Yanis oder Jasmin. Bleibt 
abzuwarten, ob sich auch im derzeitigen Schuljahr Schüler diesen 
zusätzlichen Anforderungen stellen und wie sie abschneiden.
Auf jeden Fall erhalten die Gewinner ein Geschenk, gesponsert 
vom Förderverein, und Anerkennung sowieso.
In der AG in Weberstedt gehört neben anstrengender Kopfarbeit 
ab und an ein „spielerischer“ Ausgleich dazu, denn in Spielen, in 
vielen Bereichen des Alltags überhaupt, steckt Mathematik drin.

Besuch im Affenwald Plakat zu unserer schönen Heimat

Staffelspiele in der Turnhalle

„Waser marsch“ (Feuerwehr)
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Auf den Fotos sind Schülerinnen des vorigen Schuljahres in der 
Mathe-AG zu sehen, die sich z.B. am Herzbergquader ausprobie-
ren bzw. Reversi, auch „Kipp ihn“ genannt, spielen und durchaus 
Spaß haben.
Im 2.Halbjahr wird die Mathe-AG dann für alle Interessierten der 
5-/6.Klasse geöffnet, d.h. auch für Nachhilfe-Fragen.
D. Lotze
(Mathe-AG Leiterin; Verantw. für Öffentlichkeitsarbeit)

� Fotos: Madlen Rauner

Sonstiges

DER THÜRINGER ENGAGEMENT PREIS
Fünf Kategorien, ein Preis: Der Thüringer Engagement-Preis wür-
digt herausragenden Einsatz für die Gesellschaft, für den Umwelt-, 
Natur- oder Tierschutz, für Sport, Kultur und auf zahlreichen 
anderen Gebieten. Ob Alt oder Jung, ob Einzelperson oder Ver-
ein, ob Unternehmen, Stiftung oder Initiative: Jeder ehrenamtlich 
Engagierte konnte sich sich um den mit insgesamt 25.000 Euro 
dotierten Thüringer Engagement-Preis bewerben oder seinen Kan-
didaten nominieren.
Wer wird Preisträger des Jahres 2018? Die Finalisten in den drei 
Kategorien – „Einzelperson“, „Senioren“ sowie „Vereine, Initiati-
ven und Verbände“ – stellen sich vom 01.10. - 05.11.2018 dem 

Online-Voting. Wer die meisten Stimmen in der jeweiligen Kate-
gorie auf sich vereinen kann, gewinnt. An der Abstimmung kön-
nen sich alle Bürgerinnen und Bürger beteiligen!

www.thueringer-engagement-preis.de
Bitte stimmen auch Sie für den Thüringer Engagement-Preis ab. 
Um gemeinsam ehrenamtliches Engagement zu würdigen.
Homepage http://www.thueringer-engagement-preis.de.
Ihre Stimme für den 6. Thüringer Engagement-Preis.
Helfen Sie mit ehrenamtliches Engagement zu würdigen!
www.thueringer-engagement-preis.de
#ausgezeichnet #ehrenamt #tep18

UNSTRUT-HAINICH-KREIS

Termine der Energieberatung im November

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale Thüringen findet in 
Mühlhausen jeden ersten und dritten Freitag im Monat in der 
Felchtaer Straße 37 statt, in Bad Langensalza jeden Mittwoch in 
der Mauergasse 3.
Mühlhausen, Felchtaer Straße 37
Freitag, 02.11.
Freitag, 16.11.
jeweils von 9 bis 13 Uhr
Bad Langensalza, Mauergasse 3
Mittwoch, 07.11.
Mittwoch, 14.11.
Mittwoch, 21.11.
Mittwoch, 28.11.
jeweils von 14:30 bis 17:30 Uhr

Beraten wird zu den Themen Heiztechnik, Erneuerbare Energien 
(Solarthermie, Photovoltaik, Biomasse), Wärmedämmung, Schim-
mel, Stromsparen im Haushalt sowie Wechsel des Strom- oder 
Gasanbieters.
Die Beratung kostet 5 €. Für einkommensschwache Haushalte 
mit entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote kos-
tenfrei. Eine vorherige telefonische Anmeldung ist unbedingt er-
forderlich und kann unter den Telefonnummern 0800 – 809 802 
400 (kostenfrei) oder 0361 – 555140 vorgenommen werden. Die 
Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie.
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
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Episode 1 
 
Alle Star Wars ™ Fans zwischen 6-13 Jahren sind herzlich 

eingeladen.  
Gern auch im Kostüm.  

 
Spiele, Rätsel, Bastelaktionen und natürlich auch Bücher 

über Jedis, Klonkrieger, Sternenzerstörer und fremde 
Galaxien erwarten dich. 

 
Mach dich bereit zur Ausbildung zum Jediritter 

oder Padawan! 
 

Dabei sein du musst! 
 

am 24.11.2018 
von 14-17 Uhr 

Alte Turnhalle  
C.A.Just-Straße / Bad Tennstedt 

 
 


